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Verbesserung der Lernmittelversorgung für Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt sehen ab dem schuljahr 2011112

Anlagen: 1

1

Formular "Auftrag für Textübertrag ung"
Formular "Antrag auf kostenfreie Lieferung"

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der an öffentlichen schulen gemäß Art. 21 Abs. 1 und 2 i.V.m.

Art. 3 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 BaySchFG gewährten Lernmittelfreiheit ab

dem Schuljahr 201 1l12wurde eine zusätzliche Möglichkeit zur finanziellen

Verbesserung der Lernmittelversorgung für Schülerinnen und Schüler mit

dem Förderschwerpunkt Sehen geschaffen.

Ab dem Schuljahr 2A11112 wird allen öffentlichen und privaten Schulen

(Allgemein bildende Schulen, Berufliche schulen, Förderschulen) in Bay-

ern, die blinde oder hochgradig sehbehinderten Schüler/innen beschulen,
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für jede/n blinde/n oder hochgradig sehbehinderte/n Schülerin/Schüler pro

Schuljahr ein Schulbuch in Blindenschrift ohne Berechnuno der Übertra-

qungskosten zur Verfügung gestellt. Die Schulen wenden sich hierzu mit

den beiliegenden Auftrags-/ Antragsformularen so rechtzeitiq wie möslich

an die Bayerische Medienabteilung für Schülerinnen und Schüler mit Blind-

heit und Seheinschränkungen (Mediablis), ln den Kirschen 1, 80992 Mün-

chen.

Die Bayerische Medienabteilung für Schülerinnen und Schüler mit Blindheit

und Seheinschränkungen (Mediablis) hat sich im Nachgang der ehemali-

gen Bayerischen Landesschule für Blinde etabliert. Sie erstellt und adap-

tiert Lehr- und Lernmittel für Sehbehinderte oder Blinde sowie überträgt

"normale Schulbücher" in Blindenschrift. Sie stellt diese Arbeiten grundsätz-

lich in Rechnung. Wegen der grundsätzlich anfallenden Kosten, der bereits

im Pool befindlichen Bücher sowie der Auftrags-/ Antragsformulare darf auf

das I nterneta ngebot von Mediablis u nter http://www. med iablis-bayern. de

venruiesen werden.

Zum Verfahrensgang wird folgendes mitgeteilt:

Die Schulen, die blinde bzw. hochgradig sehbehinderte Schülerlinnen unte-

richten, beantragen bei Mediablis mit den beiliegenden Auftrags-/ Antrags-

formularen, die auch im lnternetangebot von Mediablis unter "Formulare"

eingestellt sind und heruntergeladen werden können, die kostenfreie Liefe-

rung eines übertragenen Schulbuches entweder als Neuerstellung (Alterna-

tive 1) oder als Nachdruck (Alternative 2).

Für Neuerstellungen gemäß Alternative 1 enruirbt die Schule das entspre-

chende Schulbuch und sendet es mit den Auftrags-/ Antragsformularen an

Mediablis.

Nachdrucke gemäß Alternative 2 können von bereits übertragenen Bü-

chern, die im lnternetangebot von Mediablis unter http://www.mediablis-

bavern.de/lehrundlernmittel/index.html aufgelistet sind, bestellt werden.
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Zu Alternative 1:

Kostenfreie Übertragung eines Schulbuches pro Schuliahr für je-

deln blinde/n bzw. hochgradig sehbehinderte/n SchülerinlSchüler im

Wege der Neuerstel lung.

Das Schulbuch muss in dem betreffenden Schuljahr von einem kon-

kret zu benennenden Schüler / einer konkret zu benennenden Schü-

lerin im Unterricht verwendet werden.

Bei dieser Alternative erwirbt die Schule das Schulbuch zum "norma-

len Schulbuchpreis" und leitet dieses mit den beiliegenden Auftrags-/

Antragsformularen zur Neuerstellung eines Schulbuches in Blinden-

schrift an Mediablis. Mediablis prüft den Antrag, überträgt das

Schulbuch ohne Berechnung von Übertragungskosten in Blinden-

schrift und überlässt das übertragene Schulbuch der Schule; das

zugrundeliegende "normale" Schulbuch verbleibt aus urheberrechtli-

chen Gründen bei Mediablis. Bei dieser Alternative fallen für die

Schule Aufiffendunoen nur in Höhe des requlären Schulbuchpreises

für ein Exemplar an, jedoch keine Übertragungskosten für die Neu-

erstellung des Buches in Blindenschrift.

Zu Alternative 2:

Kostenloser Nachdruck eines bereits in Blindenschrift übertra-

genen Schulbuches.

Soweit das in dem betreffenden Schuljahr im Unterricht verwendete

Schulbuch sich bereits im Pool der von Mediablis übertragenen

Schulbücher befindet, kann die Schule mit den beiliegenden Auf-

trags-/ Antragsformularen pro Schuliahr ein Schulbuch, das im Un-

terricht venrvendet wird, für jede/n konkret zu benennende/n blinde/n

bzw. hochgradig sehbehinderte/n Schülerin/Schüler kostenlos als

Nachdruck erhalten. Mediablis erstellt einen kostenfreien Nachdruck

des bereits in Blindenschrift übertragenen Schulbuches und über-

lässt ihn der Schule. Das zugrundeliegende "normale" Schulbuch

muss in diesem Fall nicht von der Schule erworben werden. Bei die-

ser Alternative fallen für die Schule keine Aufuendungen an.
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Es wird gebeten, alle Schulen entsprechend zu informieren und dieses

Schreiben mit Anlagen an die zuständigen Stetten weiterzuleiten.

Das Ministerium hofft, dass damit mittelfristig eine bessere Versorgung der

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen erreicht wer-

den kann.

Die Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung sowie Medi-

ablis haben jeweils einen Abdruck dieses Schreibens zur Kenntnisnahme

erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Peter Müller

Ministerialdirigent


